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FAQ zu weiteren Themen im Kontext Nachweiserbringung 

Wie ist mit Dienstleistungen umzugehen, die an Dritte ausgelagert wurden? 

Der jeweilige Betreiber einer Kritischen Infrastruktur im Sinne des BSIG ist für die Umsetzung des 

§ 8a Absatz 1 BSIG in der von ihm betriebenen Kritischen Infrastruktur verantwortlich. Lagert er Teile

davon an Dritte aus, liegt die Verantwortung für die Umsetzung des § 8a Absatz 1 BSIG weiterhin bei

ihm. Es empfiehlt sich hier, Umsetzungsverpflichtungen in die vertraglichen Vereinbarungen mit dem

Dritten aufzunehmen.

Gleiches gilt, wenn der Betreiber IT auslagert, die für den Betrieb der Kritischen Infrastruktur erfor-

derlich ist. Der Bezug von sonstigen Dienstleistungen (Einkauf von Strom, Wasser, öffentlicher TK, 

etc.) gilt nicht als Auslagerung in diesem Sinne, sofern die Leistung nicht selbst Teil der kritischen 

Dienstleistung ist. 

Für welchen Bereich der der Kritischen Infrastruktur gelten die 
Ausnahmeregelungen des § 8d BSIG? 

§ 8d BSIG (Anwendungsbereich) regelt unter anderem Ausnahmen von der Anwendung der §§ 8a

und 8c BSIG für KRITIS-Betreiber, die ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreiben oder

öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringen sowie für Betreiber von Energiever-

sorgungsnetzen oder Energieanlagen im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes.

Die gesetzlichen Ausnahmen beziehen sich nicht auf alle Anlagen eines Betreibers, sondern nur 

„soweit“ die Regulierung durch andere Gesetze erfolgt. 

Die Ausnahmen betreffen daher ausschließlich die Anlagen bzw. Teile der Kritischen Infrastruktur, 

die unter das TKG, das EnWG oder sonstige in § 8d BSIG aufgeführten gesetzlichen Regelungen 

fallen. 
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